
Änderung der 

Richtlinie zum Schutz vor Diskriminierung und Belästigung 

an der Universität Bayreuth 

(Antidiskriminierungsrichtlinie, ADRil) 

vom 30. September 2025 

Die Universität Bayreuth erlässt folgende Änderung der Richtlinie: 

§ 1 

Die Richtlinie zum Schutz vor Diskriminierung und Belästigung an der Universität Bayreuth (Antidiskri-

minierungsrichtlinie, ADRil) vom 30. Juli 2025 wird in § 12 Abs. 6 Satz 3 Nr. 5 wie folgt geändert: 

Das Wort „Antirassismus“ wird durch das Wort „Antisemitismus“ ersetzt. 

§ 2 

Inkrafttreten 

Diese Änderung tritt rückwirkend zum 31. Juli 2025 in Kraft. 
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